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Versammlungsverbote (Schwelle der unmittelba-
ren Gefahr). 

4.  Diese rechtsstaatliche Risikoverteilung 
führt in zentralen Bereichen des Grundrechts-
schutzes zu einer grundlegenden verfassungs-
rechtlichen Asymmetrie bei der Bewertung von 
Staat und Bürger als Risikoquellen. Eine solche 
Asymmetrie mag zwar etwa im Bereich des Um-
weltrecht- und Technikrechtes nicht bestehen, 
wo staatliche Schutzpflichten im Konflikt mit den 
Wirtschaftsgrundrechten zu einer weitgehenden 
Ausbalancierung führen mögen. Für diejenigen 
grundrechtlichen Abwehrrechte, die nicht das 
Wirtschaftleben betreffen, gilt jedoch in weiten 
Bereichen: 

a)  Wenn es darum geht, staatliche Eingriffe 
in die Rechte Privater auf von diesen möglicher-
weise ausgehende Bedrohungen zu stützen, ver-
muten wir vom Einzelnen grundsätzlich Gutes. 
In Abwesenheit hinreichender Anhaltspunkte für 
das Gegenteil nehmen wir an, dass von ihm kei-
ne Risiken ausgehen, die einen Grundrechtsein-
griff rechtfertigen. 

b)  Geht es hingegen um Risiken, die von 
staatlichem Verhalten ausgehen, so kehrt sich die 
Risikogleichung um. Die Grundrechte begegnen 
der staatlichen Hoheitsausübung mit grundsätz-
licher Skepsis. Geht es um grundrechtseingrei-
fendes Handeln, so vermuten wir vom Staat 
grundsätzlich nichts Gutes, sondern stellen ihn 
unter Rechtfertigungszwang. 

c)  In autoritären Rechtsordnungen, aber 
auch in autoritären Phasen demokratischer Herr-
schaft, wird die genau gegenteilige Risikobewer-
tung zugrunde gelegt; hier wird vom Individu-
um grundsätzlich das Schlechteste vermutet, vom 
Staat hingegen nur das Beste. Individuelles Ver-
halten wird nach den Schäden beurteilt, die es 
auch nur möglicherweise verursacht, während 
der Regierung grundsätzlich unbegrenzte prä-
ventive Vollmachten eingeräumt werden. 

5.  In dieser grundrechtlichen Risikoalloka-
tion kommt sowohl eine historisch begründete 
Einschätzung der jeweiligen empirischen Scha-
denswahrscheinlichkeiten zum Ausdruck als 
auch eine normative Gewichtung der verschie-
denartigen Bedrohungen. 

a)  Die historische Annahme lautet, dass 
Macht, und zwar auch demokratisch legitimierte 

Macht, stets zum Ausufern neigt und daher der 
Begrenzung und Kontrolle bedarf. 

b)  Die normative Wertung lautet, dass die 
Vermeidung bestimmter Schäden, welche die 
staatliche Gemeinschaft durch aktives Tun verur-
sachen könnte, wichtiger ist, als die umfassende 
Vorbeugung gegen Schäden, die durch staatliches 
Unterlassen entstehen können. 

6.  Eine derartige asymmetrische Schadensbe-
wertung wird häufig durch nicht-konsequentiali-
stische Erwägungen begründet, also durch die 
normative Verurteilung der staatlichen Freiheits-
eingriffe als solches, unabhängig von den durch 
sie bewirkten Konsequenzen. Möglicherweise 
kann sie aber auch auf konsequentialistische (ins-
besondere regelutilitaristische) Erwägungen ge-
stützt werden, also darauf, dass es auf lange Sicht 
gesehen für die grundrechtlichen Schutzgüter 
besser sei, Abwehrrechte keiner umfassenden 
Abwägung und Verrechnung gegen staatliche 
Schutzpflichten zu unterwerfen. 

7.  Grundrechtsdogmatisch führt diese Risi-
koverteilung insbesondere zu einem partiellen 
Vorrang grundrechtlicher Abwehrrechte vor 
grundrechtlichen Schutzpflichten oder aber zu 
einer entsprechenden inhaltlichen Begrenzung 
der Schutzpflichten. Wären die grundrechtlichen 
Schutzpflichten den Achtungspflichten durchge-
hend gleichrangig, so ließen sich die genannten 
Argumentationslasten und Eingriffsschwellen 
nicht aufrechterhalten. 

8.  Sind die der grundrechtlichen Risikoallo-
kation zugrunde liegenden Risikobewertungen 
nach wie vor gerechtfertigt? 

a)  Werden die empirischen Annahmen über 
die Wahrscheinlichkeit staatlicher Grundrechts-
verletzungen von Erkenntnissen über die sozial-
psychologischen „Gesetze der Angst“ gestützt, die 
beispielsweise nahe legen, dass die Rechte von 
Minderheiten in Zeiten übersteigerter gesell-
schaftlicher Furcht besonders gefährdet sind? 

b)  Oder überzeichnen solche Annahmen die 
Gefahren staatlichen Machtmissbrauchs in einer 
stabilen Demokratie? 

c)  Hat ferner die normative Wertung weiter-
hin Berechtigung, dass grundrechtlichen Ab-
wehrrechten ein eigenständiges normatives Ge-
wicht zukommt, welches nicht einfach durch ge-
meinschaftliche Schutzbelange aufgewogen wer-
den kann, sondern diese grundsätzlich „über-
trumpfen“ (R. Dworkin) sollte? 
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9.  Der Vortrag soll einerseits die grundrecht-
liche Risikoallokation und ihre grundrechtsdog-
matischen Konsequenzen nachvollziehen und be-
wusst werden lassen. Er bezweckt insoweit eine 
Rückbesinnung darauf, dass der Verfassungsstaat 
noch nie ohne Risiken zu haben war. Die Ver-
bürgung von Grundrechten bedeutet seit jeher, 
erhebliche Risiken für die Sicherheit in Kauf zu 

nehmen, um die Freiheit zu schützen. Es gilt 
aber andererseits auch, den kritischen Anfragen 
an die fortdauernde Berechtigung dieser Risiko-
verteilung in Zeiten neuartiger Bedrohungen 
nachzugehen. Sollten wir auch weiterhin bereit 
sein, den Preis für unsere grundrechtlichen Frei-
heiten zu zahlen? 

__________ 

 
 
 
 


